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(Sin Söerjrgefef? für baS fonftitutionedc Ocftreid),

fowfe Söorfdjläge jur SteorgautfaHon be« #eere«.
Den 9teicb«»ertretern unb ber Slrmee gewibmet.
SBfen, 1868. S3erlag »on Senblet unb (5omp.

(3ulfu3 ©toßet.) (©cblut.)
Scacbbem bie Sabre« abgetanbett finb, gebt bie

©cbrfft auf bte Slrt über, wfe bie 3«bt bet au«ge*
bilbeten SRannfcbaft »ermcbrt werben fann. 6«
Wirb gefagt, baß nacb bem ©ntwutf bie Slrmee int

gade eine« Äriege« neben 288,000 SRann gut au«*

gebitbeten Seuten au« 316,000 SRann mit 8wöd)ent*

lieber Slbricbtung (welcbe er für eine grünbliebe mi*
Ittärffcbe 3lu«bilbung für ungenügenb bält) befteben

werbe. Da« SRittel, biefem Uebel abjubelfen, glaubt
er in ber Slu«bilbung be« SSolfe« außer bem $eer
gefttnben ju baben. ©fn eigenlbümlicbe« SRittel, ficb

im grieben »om SRilitärbienft ju befreien, welcbe«

bocb. bem Staate Slufcen bringen fod, fcblägt bet

#ert SSerfaffer baburcb »or, baß jebe Befreiung nur
auf ©runb erlangter Äenntniffe unb gertigfeit im

Ärieg«bfenft juerfannt werben fode. Die Slrt, wfe

fid) bfe Ärieg«btenftpfifcbtfgen fm Surnen, ©cbefben*

febfeßen in ber Äompagniefcbute unb Äenntniß ber

Dienfie«»orfcbriften erwerben, würbe tbnen überlaffen.
©« würben ficb baber — glaubt er — befonbete mllt*
tärifdje SSorfcbuten bitben. <§« febeint biefe« ein ©e*

banfe, welcber, obgleid) fefner SRealfftrung gtoße

#inberniffe entgegeufteben mögen, bocb »etbfente, tn

Uebetlegung gejogen ju werben.

„SBir woden," fagt bie ©cbrfft, „am ©ebtuffe biefet

Slbbanblung »on, ben ju Sefrelenben golgenbe« te=

fumlren: ' ''"5

©od bie adgemeine SBebrpflfcbt un« Siufcen brtn*

gen, fo muß bie adgemeine militärifebe Slu«bilbung
be« S3oIfe« mit ibr $anb in $anb geben. Diefe

»odftänbig burcbjufübren, ift im ftebenben $eere

nimmermebr möglfeb, felbft bfe 2lu«bftbung eine« febr
fleinen Sbeile« ifi mit großen Äoften »erbunben.

Die benfbar getingften Äoften »erurfadjt eine mi*
litärtfcbe 33olf«erjtebung außerbalb bt« $>eere«»er*

banbe«. Um fte rafcb unb wtrffammft ju erjtelen,
muß man ein bobe« 3ntereffe mft berfelben »erfteeb*

ten. @« gibt feinen böberen Sßrei«, ben man ber

Sldgemeinbeit bieten fonnte, at« bie SSefreiung »oh

bet Dienfipfticbt im grieben felbft. Dutcb berartlge
^Befreiungen wirb bem ©taate nicbt nut fein Stadj*

tbeil jugefügt — fonbetn fetn SJottbeil auf bat ftäf*
tigfte geförbert."

Scacfe btefen Slu«efnanberfefcungen gebt bet 38er*

faffer ju ber Seleudjtung be« neuen öftreicbifcben

SBebrgefefce« unb ju feinen SSorfcblägen füt bie Dt*
ganffatton bet Sltmee über. SBfr fönnen bf« btt
©cbrfft ntebt ©ebritt für ©ebritt folgen, fonbern

muffen auf ba« 33ucb »etWetfen. Dtefe« bat be*

jtebung«weife aud) füt un« Snteteffe, ba balb ba«

neue Strmeeorgantfatfon«gefefc jur IBeratbung fommt.
SBenn aud) »iele« für unfere 93erbältniffe nldjt paßt,
fo finbet fid) bod) aueb maneber ©ebanfe, welcber

aueb bei un« 23ead)tung »erbfente. ©o wirb j. 33.

bte unertäßttcbe ©fnbett bet Sltmee beroorgeboben,
eine grage, welcbe aud) bei un« nocb ju großen par*
lamentatifeben Äämpfen Slnlaß geben witb. Sen*

tralifatfott be« Ärieg«wefen« ift unb bleibt adet Ott«
ba« einjig mititättfd) Sticbttge.

3nbem wfr unfetn 8lu«jug unb S3efpted)ung be«

gelfttefd) gefdjtftbenen SBetfe«, weldje«, obgleid) füt
un« ftembe SSetbältniffe beteebnet, ftubttt ju wetben
»etbient, fcblteßen, fo erlauben wit un« ba« ©ebtuß*
Wort beffelben nocb folgen ju laffen. Daffelbe fagt:

„Die SBefürcbtung, bie wit binfiebttieb be« SBettbe«
be« neuen SBebrgefetje« gebegt, unb bie adeln fcbon

burcb bie gebeimnißoode Slrt ber S3eatbettung eine«

für ©taat unb Slrmee fo bod>wfd)tfgen ©efefce« ge*
weeft würbe, fie fft leiber eingetroffen. Diefe 23e*

fürebtung fpredjen wir bfemft offen unb rücfbalt«lo«
au«:

@o wenig jener SBebrgefetjentwurf, ben wit jum
©egenftanb bet Äritif unfete« SBetfe« gemaebt b]a=

btn, ben 33ebürfniffen be« ©taate« unb ben Slnfor*
betungen efnet fertgefebrittenen 3«» geteebt wutbe,
fo wenig witb bet »orliegenbe bie große Slufgabe
töfen: bei gletcbjettfger Pflege ber SBoblfabrt be«

©taate« efn webrbaft 33olf fn SBaffen ju fdjaffen!
3n befttmmter gorm ttagen wft unfete Sebenfen

tn folgenben fünften »ot:
1. Det neuefte SBebrgefefcentwutf baftrt eben fo

wenig auf adgemeiner SBebrpflfcbt, wie bieß »on
feinem SSorgänger gefagt werben fonnte.

SRacb bem in bie Deffentlicbfeft gebrungenen ©nt*
Wurfe jäbtt man nämltcb nur auf ein 3ab««fontfn*
gent »on 130,000 SRann, wäbrenb felbft bei Slnnabme

»on 30,000 33efreiten — auf minbeften« 155,000
SBebrpflicbttge gereebnet werben fonnte. — 33on ben

130,000 SRann foflen jäbrticb 100,000 SRann ber

2tu«btlbung jugefübrt, unb etrea 30,000 SRann obne

jebe Slbricbtung ber ©rfajjrefetoe jugewiefen werben

(30,000 SRann ergeben nämlfd) tn 5 ttnienbfenft*
pfticbtfgen 3abrgängen 120 bt« 130,000 SRann). ^>a

nun fcbon im 3ab« 1867, einem füt bfe ©rgänjung
böcbft ungünfifgen 3abtc, ein Äontingent »on circa

120,000 SRann erjielt würbe, nebftbem abet in ben

Sänbetn bet ungatifeben Ärone circa 30,000 ÜRann

(mit 3ujäblung ber 3. 8ltter«flaffe) jurücfgeftedt,
weiter« an 100,000 SRann in ber ganjen SRonarebie

befreit würben, fo erftebt man, baß, um 130,000
ftatt 120,000 Stefruten ju ert)alten, nur auf bte

Surücfgefteflten Ungarn« (»on 30,000 SBebrpfiicb*

tigen fönnen ungefäbr 10,000 Sauglfcbe gereebnet

werben) refiefttrt, unb baß fowobl bte 11,000 3u=
rücfgeftedten Slrot« al« aueb ble 100,000 53eftetten

bet ganjen SRonatcbie ntebt in Setracbt gejogen
würben. @o baben wir benn abermal« eine ad*

gemeine SBebrpflfcbt mit nicbt weniger al« 114,000
^Befreiten.

2. 23ei fo befebaffenet adgemefnet SBebrpflfcbt mußte

man natürlfcb, um eine ben franjöfifcben obet notb*
beutfdjen ©tteitfräften ebenbürtige SRadjt ju fdjaffen,
bie SBebrpftidjt auf 14 3abte au«bebnen, wäbrenb
fcbon 12 3ab« bet wabrbaft adgemeiner SBebrpflfcbt
ein namfjafte« Sßtu« gegenübet biefen Staaten et*
geben bätte. Um alfo ©injelnen eine ungeteebt*

fettigte, unbillige unb ungereebte SSerücfjicbtigung

juwenben ju fönnen, mußte man eine btfiefenbete

SBehrpfticbt aden ©taat«bütgetn auferlegen.
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Ein Wehrgesetz für das konstitutionelle Oestreich,

sowie Vorschläge zur Reorganisation deS Heeres.

Den Reichsvertretern und der Armee gewidmet.
Wien, 1368. Verlag von Tendler und Comp.

(Julius Großer.) (Schluß.)
Nachdem die Cadres abgehandelt sind, geht die

Schrift auf die Art über, wie die Zahl der
ausgebildeten Mannschaft vermehrt werden kann. Es
wird gesagt, daß nach dem Entwurf die Armee im

Falle eines Krieges neben 288,000 Mann gut
ausgebildeten Leuten aus 316,000 Mann mit 8wöchent-

licher Abrichtung (welche er für eine gründliche
militärische Ausbildung für ungenügend hält) bestehen

werde. Das Mittcl, diesem Uebel abzuhelfen, glcmbt
er in der Ausbildung des Volkes außer dem Heer

gefunden zu haben. Ein eigenthümliches Mittel, sich

im Frieden vom Militärdienst zu befreien, welches

doch dem Staate Nutzen bringen foll, schlägt der

Herr Verfasser dadurch vor, daß jede Befreiung nur
auf Grund erlangter Kenntnisse und Fertigkeit im

Kriegsdienst zuerkannt werden solle. Die Art, wie

sich die Kriegsdienstpflichtigen im Turnen, Scheibenschießen

in der Kompagnteschule und Kenntniß der

Dtenstesvorschriften erwerben, würde ihnen überlassen.

Es würden sich daher — glaubt er — besondere

militärische Vorschulen bilden. Es scheint dieses ein

Gedanke, welcher, obgleich seiner Realisirung große

Hindernisse entgegenstehen mögen, doch verdiente, in

Ueberlegung gezogen zu werden.

„Wir wollen," sagt die Schrift, „am Schlusse dieser

Abhandlung von den zu Befreienden Folgendes ke-

fumiren:
Soll die allgemeine Wehrpflicht unS Nutzen bringen,

so muß die allgemeine militärische Ausbildung
des Volkes mit ihr Hand in Hand gehen. Diese

vollständig durchzuführen, ist im stehenden Heere

nimmermehr möglich, selbst die Ausbildung eines sehr

kleinen Theiles ist mit großen Kosten verbunden

Die denkbar geringsten Kosten verursacht eine

militärische Volkserziehung außerhalb des Heeresver-
bandes. Um sie rasch und wirksammst zu erzielen,

muß man ein hohes Interesse mit derselben verflechten.

Es gibt keinen höheren Preis, den man der

Allgemeinheit bieten könnte, als die Befreiung von
der Dienstpflicht im Frieden felbst. Durch derartige
Befreiungen wird dem Staate nicht nur kein Nach

theil zugefügt — fondern sein Vortheil auf das

kräftigste gefördert."
Nach diesen Auseinandersetzungen geht der

Verfasser zu der Beleuchtung des neuen östreichischen

WehrgesetzeS und zu seinen Vorschlägen für die

Organisation der Armee über. Wir können hier der

Schrift nicht Schritt für Schritt folgen, sondern

müssen auf das Buch verweisen. Dieses hat be

ziehungsweise auch für uns Interesse, da bald das

neue Armeeorganisationsgesetz zur Berathung kommt

Wenn auch vieles für unsere Verhältnisse nicht paßt,

so findet fich doch auch mancher Gedanke, welcher

auch bei uns Beachtung verdiente. So wird z. B
die unerläßliche Einheit der Armee hervorgehoben
eine Frage, welche auch bei uns noch zu großen
parlamentarischen Kämpfen Anlaß geben wird. Cen

tralisation des Kriegswesens ist und bleibt aller OrtS
das einzig militärisch Richtige.

Indem wir unsern AuSzug und Besprechung des

geistreich geschriebenen Werkes, welches, obgleich für
uns fremde Verhältnisse berechnet, studirt zu werden
verdient, schließen, so erlauben wir unS das Schlußwort

desselben noch folgen zu lassen. Dasselbe sagt:
„Die Befürchtung, die wir hinsichtlich deS Werthes

des neuen WehrgesetzeS gehegt, und die allein schon

durch die geheimnißvolle Art der Bearbeitung eineö

ür Staat und Armee so hochwichtigen Gesetzes
geweckt wurde, sie ist leider eingetroffen. Diese Be-
ürchtung sprechen wir hiemit offen und rückhaltsloS

auS:
So wenig jener Wehrgesetzentwurf, den wir zum

Gegenstand der Kritik unseres WerkeS gemacht
haben, dcn Bedürfnissen deS Staates und den

Anforderungen einer fortgeschrittenen Zeit gerecht wurde,
o wenig wird der vorliegende die große Aufgabe
ösen: bei gleichzeitiger Pflege der Wohlfahrt des

Staates ein wehrhaft Volk in Waffen zu fchaffen!

Jn bestimmter Form tragen wir unsere Bedenken

n folgenden Punkten vor:
1. Der neueste Wehrgesetzentwurf basirt eben so

wenig auf allgemeiner Wehrpflicht, wie dicß von
seinem Vorgänger gefagt werden konnte.

Nach dem in die Oeffentlichkeit gedrungenen
EntWurfe zählt man nämlich nur auf ein Jahreskontingent

von 130,000 Mann, während selbst bei Annahme
von 30.000 Befreiten — auf mindestens 155,000
Wehrpflichtige gerechnet werden könnte. — Von den

130.000 Mann sollen jährlich 100,000 Mann der

Ausbildung zugeführt, und circa 30,000 Mann ohne

jede Abrichtung der Ersatzreserve zugewiesen werden

(30,000 Mann ergeben nämlich in 5 lintendienst-
pflichtigen Jahrgängen 120 bis 130.000 Mann). Da
nun schon im Jahre 1867, einem für die Ergänzung
höchst ungünstigen Jahre, ein Kontingent von circa

120,000 Mann erzielt wurde, nebstdem aber in den

Ländern der ungarischen Krone circa 30,000 Mann
(mit Zuzählung der 3. Altersklasse) zurückgestellt,
weitcrs an 100,000 Mann in der ganzen Monarchie
befreit wurden, fo ersieht man, daß, um 130,000
statt 120,000 Rekruten zu erhalten, nur auf die

Zurückgestellten Ungarns (von 30,000 Wehrpflichtigen

können ungefähr 10,000 Taugliche gerechnet

werden) reflektirt, und daß sowohl die 11,000
Zurückgestellten Tirols als auch die 100,000 Befreiten
der ganzen Monarchie ntcht in Betracht gezogen
wurden. So haven wir denn abermals eine

allgemeine Wehrpflicht mit nicht weniger als 114,000
Befreiten.

2. Bei so beschaffener allgemeiner Wehrpflicht mußte

man natürlich, um eine den französtschen oder

norddeutschen Streitkräften ebenbürtige Macht zu fchaffen,

die Wehrpflicht auf 14 Jahre ausdehnen, während
schon 12 Jahre bei wahrhaft allgemeiner Wehrpflicht
ein namhaftes Plus gegenüber diesen Staaten
ergeben hätte. Um also Einzelnen etne ungerechtfertigte,

unbillige und ungerechte Berücksichtigung

zuwenden zu können, mußte man eine drückendere

Wehrpflicht allen Staatsbürgern auferlegen.
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3. Die Sinienbienftpfttcbt ift mft 5 Sobten bemeffen

worben. 3ebet SWtlitär weiß nun, baß bet bem

gegenwättfgen grfeben«präfenjftanbe — welcber un*
fet« ginanjlage wegen unbebfngt nidjt etböbt wet*
ben fann — unb untet bet 23orau«fetjung, baß

100,000 SRann jäbrltd) elngefteflt wetben, eine burcb*
fcbnittUdje 2Vjjäbtfge Dfenftjeit beiläufig angenom*
men wetben müßte. SBie fommen wft alfo baju,
efne öjäbrfge feftjufteflen — bfe wtt im großen ©an»

jen gar nie werben au«nüfcen fönnen? Slngenommen,
baß man, um tücbtige Unteroffiziere, brauchbare Äa*
»allertften ju erbalten, bfe 5jährige Dfenftjeit b«ben

muß, folgt bann barau«, baß fie gefefclld) für Slfle

feftgeftellt werben muffe? SRan gebt ba »on einem

natürlicben unb gerechten ©»fteme ab, man begebt
etne 3nfonfequenj, bie nicbt ungeftraft bleiben fann.
Die Sfacbtbeile werben bann aud) erfabrung«gemäß
nicbt ausbleiben. Det einfacbfte SSorgang ift jeben*

fall« ber, für jebe SBaffe, obne SRüdftcbt auf Unter*
offijiere, bie burebau« notbwenbige Stu«btlbung«jett
feftjufefeen, biefe al« gefefctlcbe Dienftpflicbt ju et*
fläten unb länget bfenenbe Unterofftjiere burcb ftet*
widige Uebereinfünfte ju gewinnen: bat ift burdj=
fübrbar, geredjt unb praftifd).

4. Die feblerbafte ©intbettung in brei füt fid)
felbft abgefcbloffene |)eereeförper ift burd) ben neue*

ften Entwurf fanftiontrt, unb wfr muffen bteß al«
einen otganffatotifeben Stücffcbrftt bejeiebnen. SBelcbe«

finb benn bie Scacbtbeite, bie ficb bei bet Drgani*
fation be« ftanjöfifcben unb norbbeutfeben $eere«

gejeigt baben, bie beibe nut in jwei Äötpetjerfallen;
welcbe« finb bie SSortbeite, bfe wir mit bem neuen

Styfteme ju errefdjen beffen? Darauf wirb wobl
febwerlid) eine befrfebigenbe Slntwort gegeben wer*
ben fönnen. Uebet aden Swetfel etbabtn ift e«

aber, baß jablteidje unb febwere SRacbtbetle mit bie*

fer Drganlfatfon »erbunben ftnb. SBfr baben fte

au«fübrltcbft bargetegt, unb ftnb baber bi« bet SRübe

einet weitem Siacbweifung entboben.
5. SBenn Sinie unb SReferoe, jebe füt fid) otgant*

{itt, bie Dperatten«armee bitben, fo muffen fte, weil
für einen unb benfelben 3wecf beftimmt, gleich*

wertbig fein. Srifft bieß ntebt ju, fo tft bfe Drga*
nifation fehlerhaft, unb eine Sjerfchmeljung befber

Äörper wäre angejeigt. Ueber ben SBerth eine«

Sruppenförper« entfebeibet, wenn wir »on bem ©elfte
beffelben abfeben, feine Slu«bilbung, unb in«befon*
bere bie Slu«bi!bung be« SRaljmcitä, ber Chargen.
Die Slu«btlbung ber SRannfcbaft fann bei ber pro*
jefttrten Sinie unb SReferoe al« nabeju gtetcb an*

genommen werben, ausgenommen e« würben bie nur
mangelhaft abgerichteten Seute (mit 8wöcbentlicber

Slbricbtung) ganj adein ober bocb giößtentfjetl« bet

SReferoe jugewfefen werben, wfe bieß bi« jefct bejüg*
lieh ber 5. unb 6. S3ataiflon« projettitt wat. SBie

ftebt e« abet mit bem SBettbe ber Chargen? SRachen

wir bte Sabre« ber SRefetöe eben fo ftarf, wie jene

bet Sfnte, fo wat etne 3etrelßung ganj ungerecht*

fertigt; werben fie aber bebeutenb fd)wäd)er auf'
geftellt (unb bieß tft nabeju gewiß), fo muß bte ©in*
berufung »on jabttelcben SReferoe=Dffijferen ftatt*
haben unb e« witb 3^«mann jugeben, baß bann

bie SRefetöe rücfficbtltd) ihrer föetwenbbarfelt bebeu*
tenb hinter bet Sfnie jutücfbtefbt. ©o wenben wit
benn jwei febt ungleiche Äräfte an, unb fotbetn »on
jebet betfelben ben gleichen @ffeft. 3ft bat jweef*
mäßig

Unfere SReferoe wirb nicht« anbere« at« ein 1. Sanb*

webraufgebot fefn, unb biefelben ©rfabrungen, bie

Sßreußen bfnficbtlfcb beffelben gemacht, wetben auch

wtt butebmacben; wetben finben — wa« anbetwätt«
bereit« feftgeftedt ift, baß ba« DpetationSbcct nicht
au« jwei »erfebiebenen Sheilen befteben barf. $at
man benn bie ©efebichte ber Drganifation nicht ftu*
biert, muffen wir burch wieberbolte ©epetimente ju
einer ©rfahrung gelangen, bie längft jweifello« ba*
ftebt?

SBenn man bie Sriebfebern unfere« Schaffen« unb

$anbe(n« fennt, wirb man über bie ©tünbe bet

©rricbtuttg einer SRefetöe nicht im Unflaten fein.
Die Sache ift juetft »on ungarifeben SRltftät*Schtfft*
ftedern angeregt worben. Um biefen einflußreichen
SfJerfönlfcbfetten unb ihrem Slnbange bocb einige Äon*
jefftonen ju macben, hat man ba« SReferoe*3nßitut,
Wfe e« jefct projeftfrt ift, angenommen. SRan fonnte
bteß um fo eher tbun, al« man babureb »on bet
Dfölofatlon bet SRegimentet in obet näcbft itjren @t*

gänjungöbejlrfen enthoben war, unb bennoch bie Slb*

tichtung bet SReftuten — jenet, bie nicht langete 3*it
bienen fodten — ohne gtoße Äoften bewetfftedfgen
fonnte. Da« SRef«»e-SRegtment ift nicht«, al« ba«

etwa« »erbeffette 4. 33atatdon. Diefe Slbricbtung bet

SReftuten auf einige SBochen ifi ber Slngelpunft ader
Äombfnationen gewefen; vb mit SRecbt glauben wit
bargetban ju haben.

6. ©eben wir »on ber richtigen 93otau«fe(ung au«,
baß bet gricbeuSpräfenjftanb ber Slrmee in 3"funft
nicht erhöbt Werben fann, fo begreifen wir nfcht recht,
Wie man bet einer fünf unb mehrjährigen Sffcftfo*
Dicnftjeit ber Unterofftjiere, bet einer fünfjähtigen
Dfenftjeit bet Äa»aderie, bei einet »ietjäbrfgen ber

technffeben Stuppen unb bei einet bteijähtigen bet

übrigen SBaffen, mit Slu«nahme be« guhrwefen«
unb ber SanitäWtruppe, jäbrltd) 100,000 SRann bet

Slu«bi(bung jufübten wid. SBit nehmen hiebet auch

an, baß 35,000 SRann nut butcb 8 SBochen aU
gerichtet werben. ^>at gibt abet bei geftbaltung un«

fete« gegenwättigen SjJrüfenjftanbe« bocb nut 80,000
SRann, wie wit naebgewiefen haben.

Sod bet SReft »on 20,000 SRann aud) butd) 8 SBo*

dien abgerichtet werben? 23on ben Äoften abgefeben,

fdjaffen wit bamit eine namhafte Slnjabl mangelhaft

au«gebitbetet Seute, beten ©fntbeilung füt bie Äon*

ftftenj unb ben Sßertb ber Sruppen »on ben böcbften

SRachthetlen begleitet fefn muß. S)at tft nfcht bet

SBeg, um ein tüchtige« $eer, um ein 33olf in SBaf*

fen ju febaffen!
@« brängt ftch un« am Scbtuffe biefet Seiten noch

eine etnfte 33ettad)tung auf.
@« war nach bem unglücflichen gelbjuge 1859,

al« ein großer Sbeil ber Slrmee, in Srfcnntnlß un*
fet« S3erbältnlffe, tlefefngteifenbe #eere«tefotmen al«

nothwenbig etaebtete unb bie Hoffnung auf beffete

3etten au«fptach. Diefe Hoffnungen fodten bamal«
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3. Die Liniendienstpflicht ist mit 5 Jahren bemessen

worden. Jeder Militär weiß nun, daß bei dem

gegenwärtigen Frtedenspräsenzstande — welcher
unserer Finanzlage wegen unbedingt nicht erhöht werden

kann — und unter der Voraussetzung, daß

100,000 Mann jährlich eingestellt werden, eine
durchschnittliche 2'/,jährige Dienstzeit beiläufig angenommen

werden müßte. Wie kommen wir also dazu,
eine 5jährige festzustellen — die wir im großen Ganzen

gar nie werden ausnützen können? Angenommen,
daß man, um tüchtige Unteroffiziere, brauchbare
Kavalleristen zu erhalten, die 5jährige Dienstzeit haben

muß, folgt dann daraus, daß sie gesetzlich für Alle
festgestellt werden müsse? Man geht da von einem

natürlichen und gerechten Systeme ab, man begeht
eine Inkonsequenz, die nicht ungestraft bleiben kann.
Die Nachtheile werden dann auch erfahrungsgemäß
nicht ausbleiben. Der einfachste Vorgang ist jedenfalls

der, für jede Waffe, ohne Rücksicht auf
Unteroffiziere, die durchaus nothwendige Ausbildungszeit
festzusetzen, diese als gesetzliche Dienstpflicht zu
erklären und länger dienende Unterofsiziere durch

freiwillige Uebereinkünfte zu gewinnen: das ist
durchführbar, gerecht und praktisch.

4. Die fehlerhafte Eintheilung in drei für stch

selbst abgeschlossene Heereskörper ist durch den neuesten

Entwurf sanktionirt, und wir müssen dieß als
einen organisatorischen Rückschritt bezeichnen. Welches

sind denn die Nachtheile, die stch bei der Organisation

des französischen und norddeutschen Heeres

gezeigt haben, die beide nur in zwei Körper zerfallen;
welches sind die Vortheile, die wir mit dem neuen

Systeme zu erreiche» hoffen? Darauf wird wohl
schwerlich etne befriedigende Antwort gegeben werden

können. Ueber allen Zweifel erhaben ist eö

aber, daß zahlreiche und schwere Nachtheile mit dieser

Organisation verbunden sind. Wir haben sie

ausführlichst dargelegt, und sind daher hier der Mühe
einer wettern Nachwetsung enthoben.

5. Wenn Linie und Reserve, jede für stch organisirt,

die Operationsarmee bilden, so müssen sie, weil
für einen und denselben Zweck bestimmt, gleich

werthig sein. Trifft dieß nicht zu, so ist die Orga
ntsation fehlerhaft, und eine Verschmelzung beider

Körper wäre angezeigt. Ueber den Werth eines

Truppenkörpers entscheidet, wenn wir von dem Geiste

desselben absehen, seine Ausbildung, und insbeson
bere die Ausbildung des Rahmens, der Chargen
Die Ausbildung der Mannschaft kann bei der pro
jcktirten Linie und Reserve als nahezu gleich an

genommen werden, ausgenommen es würden die nur
mangelhast abgerichteten Leute (mit 8wöchentlicher

Abrichtung) ganz allein oder doch größtentheils der

Reserve zugewiesen werden, wie dieß bis jetzt bezüg>

lich der 5. und 6. Bataillons projektirt war. Wie
steht es aber mit dem Werthe der Chargen? Mache

wir die Cadres der Reserve eben so stark, wie jene

der Linie, so war eine Zerreißung ganz ungerechtfertigt;

werden sie aber bedeutend schwächer auf>

gestellt (und dieß ist nahezu gewiß), so muß die Ein
berufung von zahlreichen Reserve-Offizieren statt

haben und es wird Jedermann zugeben, daß dann

ie Reserve rückstchtltch ihrer Verwendbarkeit bedeutend

hinter der Linie zurückbleibt. So wenden wir
>enn zwei sehr ungleiche Kräfte an, und fordern von
eder derselben den gleichen Effekt. Ist daö

zweckmäßig

Unsere Reserve wird nichts anderes als ein 1.

Landwehraufgebot sein, und dieselben Erfahrungen, die

Preußen hinsichtlich desselben gemacht, werden auch

wir durchmachen; werden finden — was anderwärts
bereits festgestellt ist, daß das Operationsheer nicht
aus zwei verschiedenen Theilen bestehen darf. Hat
man denn die Geschichte der Organisation nicht
studiert, müssen wir durch wiederholte Experimente zu
einer Erfahrung gelangen, die längst zweifellos da-
teht?

Wenn man die Triebfedern unferes Schaffens unb
.Handelns kennt, wird man über die Gründe der

Errichtung einer Reserve nicht im Unklaren sein.

Die Sache ist zuerst von ungarischen Militär-Schrift-
ellern angeregt worden. Um diesen einflußreichen

Persönlichkeiten und ihrem Anhange doch einige
Konzessionen zu machen, hat man das Reserve-Institut,
wie eö jetzt projektirt tst, angenommen. Man konnte
dieß um so eher thun, als man dadurch von der

Dislokation der Regimenter in oder nächst ihren
Ergänzungsbezirken enthoben war, und dennoch die

Abrichtung der Rekruten — jener, die nicht längere Zeit
>ienen sollten — ohne große Kosten bewerkstelligen
konnte. Das Reserve-Regiment ist nichts, als daS

etwas verbesserte 4. Bataillon. Diese Abrichtung der

Rekruten aus einige Wochen ist der Angelpunkt aller
Kombinationen gewesen; ob mit Recht glauben wir
dargethan zu haben.

6. Gehen wir von der richtigen Voraussetzung aus,
daß der Frtcdenöpräsenzstand der Armee in Zukunft
uicht erhöht werden kann, so begreifen wir nicht recht,

wie man bei einer fünf und mehrjährigen Effektiv-
Dicnstzeit der Unteroffiziere, bei einer fünfjährigen
Dienstzeit der Kavallerie, bei einer vierjährigen der

technischen Truppen und bet einer dreijährigen der

übrigen Waffen, mit Ausnahme des Fuhrwesens

und der SanitätStruppe, jährlich 100,000 Mann der

Ausbildung zuführen will. Wir nehmen hiebet auch

an, daß 35.000 Mann nur durch 8 Wochen

abgerichtet werden. DaS gibt aber bet Festhaltung un«

seres gegenwärtigen Präsenzstandes doch nur 80,000

Mann, wie wir nachgewiesen haben.

Soll der Rest von 20,000 Mann auch durch 8 Wochen

abgerichtet werden? Von den Kosten abgesehen,

schaffen wir damit eine namhafte Anzahl mangelhaft

ausgebildeter Leute, deren Eintheilung für die

Konsistenz und den Werth der Truppen von den höchsten

Nachtheilen begleitet scin muß. Das ist nicht der

Weg, um ein tüchtiges Heer, um ein Volk in Waffen

zu schaffen!

ES drängt sich unö am Schlusse dieser Zeilen noch

eine ernste Betrachtung auf.
ES war nach dem unglücklichen Feldzuge 1859,

als ein großer Theil der Armee, in Erkenntniß
unserer Verhältnisse, tieseingreifende HeereSreformen alö

nothwendig erachtete und die Hoffnung aus bessere

Zeiten aussprach. Diese Hoffnungen sollten damals
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nfd)t fn ©rfüdung gehen. — ©« beburfte etner ener*
ßtfdjeren SRabnung, wit mußten hart an ben Slb*

gtunb fiaatlicbet ©xiftenj geführt werben, um bfe

©röße unferer SJerfttungen fennen ju letnen.

Durch efgene Sd)ulb mußte bie Slrmee eine Äa*
afttopbe «leiben, wfe fie bfe Ärfeg«gefd)id>te nur
feiten »erjefchnet. S>a fehrte beffere ©inftd)t bei un«
ein: eine SReihe hochwichtig« ©efefce follte bie Sltmee

»om ©tunb au« reformiten. ©in neue« SBetjtgefefc,
JBcrotbnungen übet ba« Schulwefen, üb« Stoance*

»ent, übet @fjrengerid)te unb anbete mebt obet min*
bet wichtige Sßerfügungen würben pubttjirt. SRun

ift faum ein 3«b* »ergangen; ba« SBebrgefefc würbe
al« ungenügenb jurüdgejogen, bie 8l»ancement»or=

fdjrift bewie« ftch at« unjurelchenb, ba« ©efefc über

©brengcrlcbte muß wefentltch mobiftjlrt werben, unb
ob unfere Scbulefnricbtungen entfprechett Werben,
Wirb fich erproben muffen. SBob« biefet ewige,
übetfiürjte SBecbfel, woher biefe 3uftänbe, bfe feinen
Kblfcb Denfenben befrfebfgen fönnen?

Dfefe beflagen«wertben 3uftänbe werben aufhören,
wenn e« ber Slrmee felbft möglich fein wirb, Ihre
©ebrecben carjulegen, wenn man bie Stimmen be*

achten wirb, bie, nicht um ba« Slnfehen ber Slrmee

ju untergraben, fonbern be« heftigen Qwt&ti we^en,
ihren SRubm unb tfjte ©hre für bte 3uf«nft ju
fordern, ftch erbeben! Dann werben jene ©rpertmente
aufhören, bie bie Seiche nur galoaniftren, nimmer*
mebt abet beleben fönnen, bann witb bet alte Sßböuir

au« ben glammen geftäftigt unb »erjüngt ju neuem

Dafetn ftch erbeben, bann wetben auch bfe fo ge*
fdjaffenen 3nftitutionen un« jum Helle, ©ud) jum
Stuhme für afle 3fften gereichen!"

Sias eiligen. JHilitärbepartement an bit fianlone,
welehe ©nippen 3um iioiftonejiifammetyug, pro 1870

311 fteilen haben.

(SBetn 29. Slpril 1870.)

©et bfefjähtfge ©i»fjton«jufammenjug bcfd)lägt bouptfäd)tld)
kle Sruppen bet VII. Sltmee*©i»ijien. ©ctfclbe wirb »om 6. bf«

15. ©eptcmb« in bet Umgegenb »on SKfykSt. (Satten ftattfinben.

©ic ©täbe unb Sruppen hoben au nadjfolgcnbcn Sagen in
ble Sinie einjurüden:

ben 3. ©tptembet, in äBijl, fpäteften« 4 Übt,

t« ©i»ifion«ftab, bfe lötfgabeftäbe 9h. 19, 20 unb 21 unb b«
©enieftab;

ben 4. ©epttmbet, in üBipl,

ble ©appeutfempagnit 9h. 2 »on Sürid);

btn 5. ©epttmbet,
ber Slttiiteticfhb ber ©toifion,
bfe 8$fbr.<S3atterle 9h. 8 »on ©t. ©allen,
bie 4SBfbt.<!Batt«te 9h. 20 »on Shutgau,

b« Äa»aflerieftab,
bte ©uibenfompagnte 3tr. 2 »on ©djwqj,
bte ©ragoncrlompagnle Str. 1 »on ©djaffhaufen,
bfe ©ragencrfempagnle 9h. 14 »en Shutgau,
ber ©d)üjjen=ä8ataftlon«ftab,

Me ©djüjjenfompaßnten 9ct. 18 unb 20 »on Stppcnjell 8U»h.,
btt ©djütjentompagnlcn 9h. 5 unb 26 »en Shutgau,
kfe 9luibulance=©efttonen,

btt 3nfantetlc»5Jataillone 9h. 7 »on Shutgau, 9h. 21 unb 31

»on ©t. ©aden, 9h. 47 »en Slppenjell 3t.'9tbv %*• 48 »en

Swtcf) unb 9h. 73 »on ©latu«;

ben 11. ©eptember, in 9J»f,
bie 4$fbt.«S8attetlt 9h. 12 »on Sujetn,
bfe 3nfant«ie=!8atalt(one 9h. 29 unb 64 »en 3üttctj unb 9h. 28

»ou ©t. ©allen;

ben 14. ©eptember, in Sffitnfeln, SWergen« 8 Uht,
ein 9lcf«»e.-@d)ftt}cnbata((leii, beflehenb au« bem S3ataitlon«flab

unb ben Äompagnien 9h. 54 »on Slppenjell Sl.<9tb., 9h. 55
»en ©t. ©allen, 9h. 56 »on ©raubünben unb 9h. 59 »en

Shutgau.
©et juläfjige ©tanb bet »ctfdjfebentn Äotp« bef fbtem Sin«

rüden (ft folgenber:

a. ble ©appeutfompagnle, wie fie ju if)tem 3ölebethofung«fut«
efngctüdt ift. ©erfelben finb ihre beiben SBetfjeugwagen
unb ein Keiner a3ftago=93odttaln (Äeantgatbettain) mltju«
geben;

b. ble Batterien In regtementarlfdjet ©tärfe;
o. bie Äa»atlerie mit ben Utbetjähligtn, tele fie jum Sorfur«

tingetüdt;
d. bie ©djütjenfempagnien 9h. 18, 20, 5 unb 26 je ju 100

3)tann, inbegriffen 4 Srompeter;
e. bfe 3nfantcrfe;S8ataftlene:

©tab. Äompagnien.
1 Äommanbant, 4 Dffijfere,
1 a»afor, i gelbweibcl,
1 Slfbemafor, 1 gourfer,
1 Diiartiermeifi«, 5 aBad)tmelfter,
1 gähnrfd), 10 Äotpotale,
2 Slctjie, 1 grater,
1 Slbjutant, 1 Simmermann,
1 ©tab«fourtct, 2 ©piclleute (Söget 3),
1 Sambeurmajor, 73 ©olbaten (3äg«72),
1 äüdjfenmadjct, 98 Sotal.
1 SBagenmeffter,

12 Sotal.

©ic Bewaffnung bet guftruppen fett au« «etnfaltbtlfltn ®e<

wehren befteben.

Sin SKunftion finb ben Sruppen mttjugeben:
gut bfe Sirtillerie:

Batterien 9tt. 8 unb 9h. 20 pet ©efdjüfc 100 ©retjietpatronen;
Batterie 9h. 12 „ 80 „

gut ble ©appeut« unb SRettet, auf feben ©ewehtttagtnbcn
25 bfinbe Rationen,

gut ©chatffd)fltJen, 3äget unb güfiliete pet ©ewefjt*

ttagenben 100 bllnbe iBattenen.

gut ben Stan«pott bet (Sretjlermunftien finb ben Stuppen
bteSafffon« nfd)t mitjugeben, fonbetn c« tft bftftlbe felbgemäf
in bet 93attontafo)e unb Im 9KuMtion«fäddjen mltjutragen.

©ie ©pejiatwaffen, bie »or bem einlüden fit ble Sinfe ifjte
9BiebetheIung«futfe befteben, haben Ijfeju if)re fd)arfe iKunltion
nach ben beftebenben S3otfd)tlftcn mftjubtlngtn.

3cbcm ©efdjüfc fft efn dafffon, Jeber S3att«ie ein 9tüftwagen

unb eine gelbfdjiniebe mitjugeben. ©le Battetfen haben (fjre

©ewehte nebfl 9ßattentafd)en, fowie bie getntöhten jum ©iflanjen«
meffen mitjunchmen, ebenfo bie Bottatb«bufelfcn unb Botratb**
näget; leitete« Ift aud) »on bet Äasalletle ju beobachten.

©le ©uiben unb ©tagonet hoben ble jweite giftete bet #auf«

ju belaffen.

©ämmtfid)e Stuppen hoben teglementatifd) bcfleibet unb au««

getüflet unb übetbfef mit einer SBJoUbede »etfehen, tn bft Sfnie

tlnjutüden. ©ie Slermefwtfte unb ba« jweite fBaot Befnftefb«

wtrbtn nidjt mitgebracht.

©ie Offijiere hoben ftd) mit bem tegltmentatifdjen Äaput ju
»etfehen unb im Uebtlgen auf ba« affetnothwenbtgfte ©epäd ju
befdjtänfen. ©te ®e»ädtafa)e unb bei 33«tttenen bte ÜJcantetfäde

finb mitjubtingen, ba bei ben 3Rane»«n ba« ©epäd nfdjt mft*

gtfühtt wetbtn lann.
©fe Stuppen hoben ihre gelbau«tüftung, Äocfjgcftbtor für

Dffijfere unb SDcannfdjaft, ©ametlen, gelbffafd)tn unb 83tob»

fäcfe mitjubtingen.
I ©tt Äc>tp««uMflun9 f»« *eft»^n ««? *« «rjntt», Du«rttrt<
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nicht in Erfüllung geht«. — ES bedurfte einer ener«
gischeren Mahnung, wir mußten hart an den

Abgrund staatlicher Existenz geführt werden, um die

Größe unserer Verirrungen kennen zu lernen.

Durch eigene Schuld mußte die Armee eine Ka-
astrophe erleiden, wie sie die Kriegsgeschichte nur

selten verzeichnet. Da kehrte bessere Einsicht bei unS
ein: eine Reihe hochwichtiger Gesetze sollte die Armee
vom Grund auS reformiren. Ein neues Wehrgesetz,
Verordnungen über das Schulwesen, über Avancement,

über Ehrengerichte und andere mehr oder minder

wichtige Verfügungen wurden publizirt. Nun
ist kaum ein Jahr vergangen; das Wehrgesetz wurde
alS ungenügend zurückgezogen, die Avancementvor-
schrift bewies sich als unzurcichcnd, das Gesctz über

Ehrengerichte muß wesentlich modiftzirt werden, und
ob unsere Schuleinrichtungen entsprechen werden,
wird sich erproben müssen. Wohcr dieser ewige,
überstürzte Wechsel, woher diese Zustände, die kcincn

redlich Denkenden befriedigen können?

Diese beklagenswerthen Zustände werden aufhören,
wenn es der Armee felbst möglich sein wird, ihre
Gebrechen darzulegen, wenn man die Stimmen
beachten wird, die, nicht um das Ansehen der Armee

zu untergraben, sondern des heiligen Zweckes wegen,
ihren Ruhm und ihre Ehre für die Zukunft zu
fördern, sich erheben! Dann werden jene Experimente
aufhören, die die Leiche nur galvanisiren, nimmermehr

aber beleben können, dann wird der alte Phönix
auö den Flammen gekräftigt und verjüngt zu neuem

Dasein sich erheben, dann werden auch die so

geschaffenen Institutionen uns zum Heile, Euch zum
Ruhme für alle Zeiten gereichen!"

Vas eidgen. Militärdepartement an die Kantone,
welche Truppen zum DivisionSzusammenzug pro 1870

zu stellen haben.

(Vem 23. Axrtl 1870.)

D«r dießjährige DivisionSzusammenzug bcschlägt hauptsächlich

die Truppen der VII. Armee-Division. Derselbe wird vom 6. bis

1ö. September in der Umgegend von Wyl-St. Gallen stattfinden.

Die Stäbe und Truppcn haben an nachfolgenden Tagen in

die Linie cinzurücken:

den 3. September, in Wyl, spätestens 4 Uhr,

der Divisionsstab, die Brigadestäbe Nr. 19, 20 und 2l und der

Geniestab;
den 1. September, in Wyl,

die Sappeurkompagnie Nr. 2 von Zürich;

den S. September,
der Artilleriestab der Division,
die 8Pfdr.-Batterie Nr. 8 »on St. Galle»,
die 4Pfdr.-Batterie Nr. 2i) »on Thurgau.
der Kavalleriestab,
die Guidenkompagnie Nr. 2 von Schwyz,
die Dragonerkompagnie Nr. 1 von Schaffhausen,

die Dragonerkompagnie Nr. 14 von Thurgau,
der Schützen-BataillonSstab,
die Echübtnkomxagnten Nr. 18 und 20 von Appenzell A.-RH.,

die Schutzenkompaznten Nr. S und 26 »on Thurgau,
die Ambulance-Sektionen,
die Infanterie-Bataillone Nr. 7 »on Thurgau, Nr. 21 und 31

von St. Gallen, Nr. 47 von Appenzell A.-RH., Nr. 4S »on

Zürich und Nr. 73 »on GlaruS:

den 11. September, in Wyl,
die IPfdr.-Batterie Nr. 12 »on Luzern,
die Jnfantcrie-Baiaillone Nr. 29 und 64 von Zürich und Nr. 28

»on St. Gallen;

den 14. September, in Winkeln, Morgens 3 Uhr,
cin Rcscrve Schützenbataillon, bestehend aus dem Bataillonsstab

nnd den Kompagnien Nr. 54 »on Appenzell A.-Rh., Nr. SS

von St. Gallen, Nr. S6 »on Graubünden und Nr. S9 »on

Thurgau.
Der zulässige Stand der verschiedene» KorpS bet ihrem

Einrücken ist folgender:

». dte Saxpenrkomxagnle, wie sie zu ihrem WiederholungSkur«
eingerückt ist. Derselben sind ihre beiden Werkzeugwagen
und ein klcincr BIrago-Bocktrain (Avantgardetrain)
mitzugeben;

b. die Batterien in reglementarlscher Stärke;
°. die Kavallerie mit den Ueberzähligen, wie sie zun, Vorkurs

eingerückt;

à. die Schützenkompagnien Nr. 13, 20, S und 26 je zu 100
Mann, inbegriffen 4 Trompeter;

«. die Infanterie-Bataillone:
Stab. Kompagnien.

1 Kommandant, 4 Offiziere,
1 Major, 1 Feldweibel,
1 Aidemajor, 1 Fourier,
1 Onartiermelster, S Wachtmeister,
1 Fähnrich, 10 Korporale,
2 Acrzie, 1 Frater,
1 Adjutant, 1 Zimmermann,
1 Stabsfourier, 2 Spielleute (Jäger Z),
1 Tambourmajor, 73 Soldaten (Jäger 72),
1 Büchsenmacher, 93 Total.
1 Wagenmeister,

12 Total.

Die Bewaffnung der Fußtruppen soll aus kleinkalibrigen
Gewehren bestehen.

An Munition sind den Truppen mitzugeben:

Für die Artillerie:
Batterien Nr. 3 und Nr. 2« per Geschütz 100 Ererzierpatronen;
Batterie Nr. 12 „ „ 8« „

Für die SappeurS und Reiter, auf jeden Gewehrtragenden
2S blinde Patroncn.

Für Scharfschützen, Jäger und Füsiliere per Gewehr-

tragenden 100 blinde Patronen.

Für den Transport der Ererziermunition sind dc» Truppen
dte EaissonS nicht mitzugeben, sondern cê tst dieselbe feldgemäß

in der Patrontasche und im Munitionssäckchcn mitzutragen.
Die Spezialwaffen, die »or dem Einrücken in die Linie ihre

Wiederholungskurse bestehen, haben hiezu ihre scharfe Munition
nach den bestehenden Vorschriften mitzubringen.

Jedem Geschütz ist ein Ealsson, jeder Batterie cin Rüstroagen

und eine Feldschmicde mitzugeben. Die Batterien haben ihre

Gewehre nebst Patrontaschen, sowie die Fernröhren zum Distanzenmessen

mitzunehmen, ebenso die VorrathShufeisen und VorrathS-

nägel; letzteres ist auch »on der Kavallerie zu beobachten.

Die Guiden und Dragoner haben die zweite Pistole bei Hause

zu belassen.

Sämmtliche Trnppen haben reglementarisch bekleidet und

ausgerüstet und überdieß mit einer Wolldecke »ersehen, in die Linie

einzurücken. Die Aermelweste und das zweite Paar Beinkleider

werden nicht mitgebracht.

Die Ofsiziere haben sich mit dem reglementarischen Kaput zu

»ersehen und im Uebrigen auf das allernothwendigstc Gepäck zu

beschränken. Die Gepäcktasche und bei Berittenen die Mantelsäcke

sind mitzubringen, da bei den Manövern das Gepäck nicht

mitgeführt werden kann.

Die Truppen haben ihre Feldausrüstung, Kochgeschirr für
Offiziere und Mannschaft, Gamellen, Feldflaschen und Brod-
säcke mitzubringen.

Dte «ttpsauttkstuns M bestehen an, iz» Arznei-, Quartier-


	

